
Seite 1 von 6FNR350113

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Versicherungsinformationen  _____________________________________________________________________________________ 1  

Bedingungen für die Hütten-Reisegepäck-Versicherung  
der Union Reiseversicherung AG  ______________________________________________________________________________________________ 2
Allgemeine Bestimmungen  _____________________________________________________________________________________________________________ 2
Besondere Bestimmungen  ______________________________________________________________________________________________________________ 2

Erklärungen und Hinweise zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz  ____________ 3
Übersicht Dienstleister  _____________________________________________________________________________________________________________________ 4
Datenschutzinformationen nach Art. 12 ff. DSGVO (vormals „Merkblatt zur  
Datenverarbeitung“)  __________________________________________________________________________________________________________________________ 5

Allgemeine Versicherungsinformationen (§ 1 VVG-InfoV)

Informationen zum Versicherungsunternehmen
Ihr Vertragspartner ist die:
Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft
Maximilianstraße 53, 80530 München
Telefon:  (0 89) 21 60-67 45  
Internet:  www.urv.de        E-Mail:  reiseservice@urv.de
Vorstand: Klaus G. Leyh (Vorsitzender), Mareike Steinmann-Baptist
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Stephan Spieleder

Registergericht München, HRB 137 918
USt.-IdNr.: DE259197822
Gläubiger-ID.: DE07URV00000156983

Worin besteht unsere Hauptgeschäftstätigkeit?
Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Union Reiseversicherung AG ist der Betrieb 
von Reiseversicherungen auf der Basis privatrechtlicher und schuldrechtlicher Verträge.

Welches Recht gilt für den Versicherungsvertrag?
Welche Vertragssprache gilt?
Für den Versicherungsvertrag und dessen Anbahnung gilt deutsches Recht. Maßgebend 
für die Versicherungsbedingungen einschließlich sämtlicher Informationen sowie für die 
Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags ist die deutsche Sprache. 

Wo können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich geltend machen?
Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gegen uns können Sie zwischen folgenden 
Gerichtsständen wählen: München oder das Gericht am Ort Ihres Wohnsitzes bzw. Ihres 
gewöhnlichen Aufenthaltes.

Informationen zum Rechtsweg /Beschwerdemöglichkeiten
Beschwerdestelle und Aufsichtsbehörde für die Union Reiseversicherung Aktien-
gesellschaft (URV)
Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren/ Ihre Betreuer oder 
direkt an uns. Bei Streitigkeiten aus einem Versicherungsvertrag mit der URV haben Sie die 
Möglichkeit, Beschwerden an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn zu richten. Am Streitbeilegungsverfahren des 
Ombudsmanns e.V. nimmt die URV nicht teil.

Ihr Recht, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.
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Für eine gute Reise

Ihre Versicherungsbedingungen
Hütten-Reisegepäck-Versicherung

Wir sind für Sie da

Wir haben versucht, die Versicherungsbedingungen (Bedingungen) möglichst ver-
ständlich zu gestalten.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die nachfolgenden Seiten gründlich durchzulesen 
und bewahren Sie die Bedingungen sorgfältig auf. Dadurch haben Sie später die 
Möglichkeit, besonders im Versicherungsfall, alles Wichtige nochmals nachzulesen.

Haben Sie Fragen zu den Versicherungsleistungen?

Unser Serviceteam beantwortet alle Fragen rund um das Thema Reiseversicherung.  
(Mo – Fr: 8.00 – 18:00 Uhr)

Telefon: +49 681 844-52 46
E-Mail: reiseservice@urv.de

Wo reichen Sie Ihre Schadenmeldung ein?
 Ihre Unterlagen zum Schaden schicken Sie bitte an: 
Union Reiseversicherung AG  
Reiseservice
D-66087 Saarbrücken

E-Mail: schaden@urv.de
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Bedingungen für die Hütten-Reisegepäck-Versicherung  
der Union Reiseversicherung AG

Stand: 01.06.2025

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)
1. Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch:
  1.1  Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, 
  1.2 Streik oder sonstige Arbeitskampfmaßnahmen,
  1.3 Kernenergie,
  1.4 Beschlagnahme und andere Eingriffe von hoher Hand,
   es sei denn, in den Besonderen Bedingungen wird ausdrücklich ein entsprechender 

Versicherungsschutz gewährt.
2.  Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei und entsteht hierdurch ein Scha-

den, so besteht kein Versicherungsschutz.
3.  Der Versicherungsschutz entfällt, wenn Sie aufgrund des Versicherungsfalls versuchen, 

uns in arglistiger Absicht zu täuschen.
4.  Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz 

nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, 
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, 
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.

6.  Zusätzlich zu diesen Ausschlüssen gelten in den Besonderen Bedingungen weitere Aus-
schlüsse.

§ 2   Was haben Sie nach Eintritt des Versicherungsfalls zu beachten (Ob-
liegenheiten)?

1. Sie müssen:
  1.1  alles vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte (Schadenminderungs-

pflicht).
  1.2 uns den Schaden unverzüglich anzeigen.
  1.3 das Schadenereignis und den Schadenumfang wahrheitsgemäß darlegen.
  1.4 jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß erteilen.
  1.5  uns zudem jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens 

und über den Umfang der Leistungspflicht ermöglichen.
2.  Zum Nachweis müssen Sie Rechnungen und -belege im Original einreichen.

§ 3  Welche Folgen ergeben sich, wenn eine Obliegenheit verletzt wird?
1.   Wenn Sie die genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Ver-

sicherungsschutz.
2.  Bei einer grob fahrlässigen Verletzung der genannten Obliegenheiten sind wir berech-

tigt, die Leistung entsprechend der Schwere Ihres Verschuldens zu kürzen. Es sei denn, 
Sie können nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.

3.  Außer im Falle der Arglist bleibt der Versicherungsschutz bestehen, wenn Sie nach weisen, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.

§ 4  Wann erfolgt eine Erstattung (Zahlung)?
Die Erstattung erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach unserer Entscheidung, ob und in wel-
cher Höhe wir leisten.

§ 5   Was gilt, wenn Sie Ersatzansprüche gegen Dritte haben?
1.  Besteht im Versicherungsfall ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht dieser 

Anspruch auf uns über, soweit der Schaden durch uns ersetzt wird. Der Übergang kann 
nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden.

2.  Sie sind sofern erforderlich auf unser Verlangen verpflichtet, die Ersatzansprüche nach 
Ziffer 1 schriftlich an uns abzutreten.

§ 6   Wer zahlt, wenn Sie mehrere Versicherungsverträge abgeschlossen 
haben?

Besteht Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen Versicherer? 
Dann geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Melden Sie den Versicherungsfall 
bei uns an? Dann werden wir in Vorleistung treten und den Versicherungsfall bedingungs-
gemäß regulieren.

§ 7  Wann verjährt der Erstattungsanspruch?
1.  Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren innerhalb von 3 Jahren. Die Ver-

jährung beginnt mit Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden 
kann.

2.  Haben Sie einen Anspruch bei uns angemeldet? Dann ist die Verjährung so lange ge-
hemmt, bis Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. 

§ 8  In welcher Form müssen Willenserklärungen abgegeben werden?
Anzeigen und Willenserklärungen bedürfen der Textform (z. B. Brief, E-Mail). Dies gilt sowohl 
für Sie als auch für uns. 

§ 9  Welches Gericht ist zuständig? Welches Recht gilt?
1.  Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis ist das Gericht des Ortes zuständig, an 

dem die versicherte Person ihren Wohnsitz oder, sofern kein Wohnsitz besteht, ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen die URV ist zusätzlich wahlweise auch 
das Gericht am Sitz der URV zuständig.

2.  Sofern der Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt der versicherten Person an einen 
Ort außerhalb Deutschlands, eines Staates der Europäischen Union oder eines Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraumes liegt, ist für Klagen 
aus dem Versicherungsverhältnis das Gericht am Sitz der URV zuständig. Gleiches gilt, 
wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt 
der versicherten Person nicht bekannt ist.

3.  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entgegen-
steht.

Besondere Bestimmungen

§ 1  Wer ist versichert?
1.  Versicherte Personen sind: alle Mitglieder der Sektionen des Deutschen Alpenvereins 

e. V. (DAV), sofern zum Schadenzeitpunkt der fällige DAV Mitgliedsbeitrag gezahlt ist, 
oder dem DAV dazu die Einzugsermächtigung vorliegt. Bei Mitgliedschaft in mehreren 
Sektionen (C-Mitgliedschaft) gilt die Versicherung ausschließlich im Rahmen der ersten 
Mitgliedschaft.

2.  Versichert sind die Übernachtungsgäste auf den Hütten des Deutschen Alpenverein e. V. 
(DAV) in Deutschland und Österreich.

§ 2  Was ist versichert und wann gilt die Versicherung?
Versichert ist das Reisegepäck von allen unter §1 fallenden versicherten Personen, als
1.  Übernachtungsgäste, die unter den versicherten Personenkreis des § 1 fallen bei allen 

Aufenthalten mit Übernachtung in den Hütten des DAV in Deutschland und Österreich 
in allen in § 3 genannten Fällen;

2.  Tagesgäste in den in § 3 genannten Fällen nur, soweit es dem Hüttenwirt /  der Hütten-
wirtin zur vorübergehenden Aufbewahrung oder zur Beförderung zwischen Tal und Berg 
übergeben wurde.

§  3  Für welche Gefahren und in welcher Zeit besteht Versicherungs-
schutz?
Der Versicherungsschutz besteht für
1.  Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, vorsätzliche Sachbeschä-

digung durch Dritte;
2.  Unfall eines Transportmittels;
3.  Feuer, Explosion, Sturm, Hagel, Schneedruck, Blitzschlag, Hochwasser, Überschwem-

mung, Lawinen, Vulkanausbruch, Erdbeben und Erdrutsch,
und beginnt mit Einbringung des Gepäcks der Übernachtungsgäste in die Hütte oder mit 
der Übergabe an den Hüttenwirt /  der Hüttenwirtin zur Aufbewahrung oder Beförderung und 
endet mit Verlassen der Hütte oder Ausgabe des Reisegepäcks durch den Hüttenwirt /  die 
Hüttenwirtin an den Gast.

§ 4  In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)
Es gelten die Ausschlüsse nach § 1 der Allgemeinen Bestimmungen. Zusätzlich leisten 
wir nicht:
1.  für Schäden in Ländern, für welche das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgespro-

chen hat;
2. für Schäden, welche die versicherte Person vorsätzlich herbeiführt;
3. bei Expeditionen;
4.  für Sportgeräte, soweit sie sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch befinden;
5.  für Vermögensfolgeschäden;
6. für Schäden außerhalb der Hütte oder des Transportes.

§ 5  Was müssen Sie im Schadenfall unbedingt unternehmen (Obliegen-
heiten)?
Sie sind verpflichtet
1. den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten zu vermeiden;
2.   Bei Schäden in den in § 3 Ziffer 2 und 3 genannten Fällen bis zu einem Höchstbetrag 

von 250 EUR genügt eine Bestätigung des Schadenfalles durch den Hüttenwirt / die 
Hüttenwirtin, am Besten auf der Schadenanzeige, die der Hüttenwirt / die Hüttenwirtin 
vorrätig haben sollte;

3.   Bei Schäden in den in § 3 Ziffer 2 und 3 genannten Fällen über 250 EUR erstatten Sie 
bitte unverzüglich eine Anzeige bei der nächsten erreichbaren oder zuständigen Poli-
zeidienststelle. Lassen Sie sich eine Durchschrift des Polizeiprotokolls oder zumindest 
eine Bestätigung über die Anzeigenerstattung geben;

4.   Schäden durch strafbare Handlungen in den in § 3 Ziffer 1 genannten Fällen sind 
unverzüglich dem Hüttenwirt / der Hüttenwirtin und der nächsten erreichbaren oder 
zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen 
Sachen anzuzeigen und sich dies bestätigen zu lassen. Der Union Reiseversicherung 
(URV) ist hierüber eine Bescheinigung vorzulegen;

5.  das Schadensereignis und den Schadenumfang darzulegen und der URV jede sachdien-
liche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen. Zum Nachweis hat die versicherte Person 
Original-Rechnungen und -Belege einzureichen sowie die in den unter Ziffer 2, 3 und 
4 genannten Bestätigungen und Bescheinigungen vorzulegen.
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§ 6  Unter welcher Voraussetzung und in welcher Höhe leistet die Union 
Reiseversicherung Entschädigung?
1.  Hat die URV die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach festgestellt, wird die 

Entschädigung innerhalb von zwei Wochen ausgezahlt.
2.  Bis zur Höhe der Versicherungssumme von 1.500 EUR erstattet die URV für
2.1  abhanden gekommene oder zerstörte Sachen den Zeitwert. Der Zeitwert ist jener Be-

trag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte anzuschaf-
fen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch 
etc.) entsprechenden Betrages;

2.2  beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten und ggf. eine verbleibende Wert-
minderung, höchsten jedoch den Zeitwert;

2.3  Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert;
2.4  amtliche Ausweise und Visa die amtlichen Gebühren der Wiederbeschaffung;
3.  Die Höchstentschädigung für Geld, Wertpapiere, Fahrkarten und Dokumente aller Art 

sowie für Schmuck und Kostbarkeiten beträgt maximal 250 EUR je Person.
4.  Wird durch ein Schadenereignis das Reisegepäck mehrerer Gäste beschädigt oder ent-

wendet oder kommt es abhanden, so ist die Leistung der URV auf insgesamt 8.750 EUR 
je schädigendes Ereignis begrenzt.

§ 7  Was gilt, wenn Sie Ersatzansprüche gegen Dritte haben?
1.  Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen Regelung bis zur 

Höhe der geleisteten Zahlung auf die URV über, soweit Ihnen daraus kein Nachteil 
entsteht.

2.  Sie sind verpflichtet, in diesem Rahmen Ersatzansprüche an die URV abzutreten.
3.  Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen gehen der Eintrittspflicht 

der URV vor. Die Eintrittspflicht besteht auch dann nicht, wenn für das Risiko aus einem 
anderen Vertrag nachrangige Eintrittspflicht vereinbart ist.

4.  Nehmen Sie unter Vorlage von Original-Belegen zunächst die URV in Anspruch, tritt 
diese in Vorleistung.

§ 8  Wann verlieren Sie den Anspruch auf Versicherungsleistung durch 
Obliegenheitsverletzung und Verjährung?
1.  Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist die URV von der Verpflichtung zur Leis-

tung frei; bei grob fahrlässiger Verletzung ist die URV berechtigt, die Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens für Sie entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2.  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicherte Person zu beweisen. 
Außer im Falle der Arglist ist die URV zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht der URV ursächlich ist.

3.  Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in 3 Jahren, gerechnet ab Ende des 
Jahres, in welchem der Anspruch entstand und Sie von den Umständen zur Geltend-
machung des Anspruchs Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätten 
Kenntnis erlangen müssen.

§ 9  Welche Form gilt für die Abgabe von Willenserklärungen?
1.  Anzeigen und Willenserklärungen von Ihnen und der URV bedürfen der Textform (z. B. 

Brief, E-Mail).
2.  Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme und Weitergabe an die URV nicht be-

vollmächtigt.

§ 10  Welches Gericht ist für die Geltendmachung der Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag zuständig, welches Recht findet Anwendung?
1.  Der Gerichtsstand ist nach Ihrer Wahl der Sitz der URV oder der Ort in Deutschland, an 

welchem Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren ständigen Wohnsitz oder Ihren ständigen 
Aufenthalt haben.

2.  Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.

Erklärungen und Hinweise zur Datenverarbeitung und zum 
Datenschutz

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und 
Schweigepflichtentbindungserklärung (Einwilligungserklärung/Schweige-
pflichtentbindung).

Der Text der Einwilligungs- / Schweigepflichtentbindungserklärung wurde im Früh-
jahr 2011 mit den Datenschutzaufsichtsbehörden inhaltlich abgestimmt.

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes so-
wie anderer Datenschutzvorschriften enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Versicherungen. Um 
Ihre Gesundheitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag erheben und verwenden zu dür-
fen, benötigen wir, die Union Reiseversicherung AG daher Ihre datenschutzrechtliche(n) 
Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre 
Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z. B. Ärzten, erheben zu dürfen.  
Ferner benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung, um Ihre Gesundheitsdaten oder wei-
tere nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein 
Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z. B. Assistancegesellschaften, HIS-Betreiber 
oder IT-Dienstleister, weiterleiten zu dürfen.

Es steht Ihnen frei, die Einwilligung /Schweigepflichtentbindung nicht abzugeben oder jeder-
zeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der oben angegebenen Adresse zu widerrufen. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Gesundheitsdaten die Durch-
führung des Versicherungsvertrages in der Regel nicht möglich sein wird. 

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach 
§ 203 StGB geschützter Daten
 • durch die Union Reiseversicherung AG selbst (unter 1.) und,
 • bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der Union Reiseversicherung AG (unter 2.)

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen, wie Ihre Kinder, 
soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen 
Erklärungen abgeben können.

1.   Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheits-
daten durch die Union Reiseversicherung AG

Ich willige ein, dass der Versicherer die von mir in diesem Antrag und künftig 
mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur 
Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses 
Versicherungsvertrages erforderlich ist.

    
2.   Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter 

Daten an Stellen außerhalb des Versicherers
   Die Union Reiseversicherung AG verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf 

die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit. 

  2.1  Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung   
     Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungs-

pflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die Union 
Reiseversicherung AG benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, 
wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 
StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Daten-
übermittlung unterrichtet. 

Ich willige ein, dass die Union Reiseversicherung AG meine Gesundheits-
daten an medizinische Gutachter übermitteln, soweit dies im Rahmen der 
Risikoprüfung oder der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und 
meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Er-
gebnisse an die Union Reiseversicherung AG zurückübermittelt werden. 
Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB 
geschützte Daten entbinde ich die für die Union Reiseversicherung AG 
tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht.

    
  2.2   Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen)
     Die Union Reiseversicherung AG führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die 

Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreu-
ung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesund-
heitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung 
einer anderen Gesellschaft der Unternehmensgruppe oder einer anderen Stelle. 
Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten Daten weitergegeben, benö-
tigt die Union Reiseversicherung AG Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und 
soweit erforderlich für die anderen Stellen. 

     Die Union Reiseversicherung AG führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über 
die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheits-
daten für den Versicherer erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der 
übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist als Anlage der Einwilligungs-
erklärung angefügt. Eine aktuelle Liste kann auch im Internet unter www.urv.de 
eingesehen oder bei der Union Reiseversicherung AG, Reiseservice, D-66087 
Saarbrücken, Telefon: (06 81) 844-75 55; E-Mail: reiseservice@urv.de angefor-
dert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung 
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durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die Union Reiseversicherung AG 
Ihre Einwilligung.

Ich willige ein, dass die Union Reiseversicherung AG meine Gesundheits-
daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen übermittelt 
und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im glei-
chen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wie die Union 
Reisever sicherung AG dies tun dürfte. Soweit er  forderlich, entbinde ich 
die Mit arbeiter der Unternehmensgruppe und sonstiger Stellen im Hin-
blick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 
StGB geschützter Daten von ihrer Schwei ge pflicht.

  2.3  Datenweitergabe an Rückversicherungen
     Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Union Reiseversicherung 

AG Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise über-
nehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer 
Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die 
Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall 
machen kann, ist es möglich, dass die Union Reiseversicherung AG Ihren Ver-
sicherungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist 
oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt. 

     Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung den Versicherer auf-
grund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie 
bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 

     Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie 
kontrollieren, ob die Union Reiseversicherung AG das Risiko bzw. einen Leistungs-
fall richtig eingeschätzt hat.

     Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erfor-
derlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen 
können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur 
Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre 
bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. 

     Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudo-
nymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. 

     Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den 
vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an 
Rückversicherungen werden Sie durch die Union Reiseversicherung AG unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an 
Rückversicherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken 
verwendet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Union 
Reiseversicherung AG tätigen Personen im Hinblick auf die Gesund-
heitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer 
Schweigepflicht.  

    
  2.4  Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssystem (HIS)
     Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfall-

einschätzung das Hinweis- und Informationssystem HIS, das derzeit die informa 
HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, www.informa-his.de betreibt. 
Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten, und erhöhte Ri-
siken können die Versicherer an das HIS melden. Die Versicherer und andere 
Versicherungen fragen Daten im Rahmen der Risiko- oder Leistungsprüfung aus 
dem HIS ab, wenn ein berechtigtes Interesse besteht. Zwar werden dabei keine 
Gesundheitsdaten weitergegeben, aber für eine Weitergabe Ihrer nach § 203 
StGB geschützten Daten benötigen die Versicherer Ihre Schweigepflichtentbin-
dung. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag mit Ihnen zustande gekommen 
ist oder nicht.

Ich entbinde die für den Versicherer tätigen Personen von ihrer Schwei-
gepflicht, soweit sie Daten aus der Antrags- oder Leistungsprüfung an 
den jeweiligen Betreiber des Hinweis- und Informationssystems (HIS) 
melden.

     Sofern es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist, können über das HIS 
Versicherungen ermittelt werden, mit denen Sie in der Vergangenheit in Kontakt 
gestanden haben, und die über sachdienliche Informationen verfügen könnten. 
Bei diesen können die zur weiteren Leistungsprüfung erforderlichen Daten erho-
ben werden.

Übersicht Dienstleister

zur Einwilligungserklärung in der Lebens-, Kranken-, Unfallversicherung und Haft-
pflichtversicherung (Hinweis: Die aktuelle Liste finden Sie unter dienstleister.vkb.de)

Bitte beachten Sie: Jeder dieser Dienstleister erhält personenbezogene Daten 
nur dann, wenn dies zur Erfüllung der übertragenen Aufgabe  erforderlich ist.  

Andernfalls findet keine Datenübermittlung statt.

Firmenbezeichnung / Kategorie Tätigkeitsgebiet

Zur Unternehmensgruppe gehören fol-
gende Gesell schaften, die untereinander 
Dienstleistungen erbringen
•  Versicherungskammer Bayern Versiche-

rungsanstalt des öffentlichen Rechts
•  Bayerische Landesbrandversicherung AG
•  Bayerischer Versicherungsverband 

Versicherungsaktiengesellschaft
•  Bayern-Versicherung 

Lebensversicherung AG
•  Bayerische Beamtenkrankenkasse AG
•  Union Krankenversicherung AG
•  Union Reiseversicherung AG
•  Versicherungskammer Bayern Konzern 

Rückversicherung AG
•  SAARLAND Feuerversicherung AG
•  Feuersozietät Berlin Brandenburg 

Versicherung AG
•  BavariaDirekt Versicherung AG
•  Consal-Service-Gesellschaft mbH
•  Versicherungskammer Bayern 

Pensionskasse AG
•  Pensionskasse Konzern 

Versicherungskammer Bayern VVaG

Zentrale Abwicklung gleichartiger Auf -
gaben. Dies umfasst z. B. die gemeinsame 
Datenhaltung  (Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von  Kundendaten), Post 
Ein- und Ausgangsbearbeitung, Bearbei-
tung von Kundenanfragen,In- / Exkasso 
 (Zahlungsverkehr).

•  Versicherungskammer Rechtsschutz 
Vertriebs- und Service GmbH

•  Versicherungskammer Maklermanage-
ment Kranken GmbH

•  Consal-Versicherungsdienste GmbH
•  Consal Vertrieb Landesdirektionen GmbH
•  Bayerische Versicherungskammer 

Landesbrand Kundenservice GmbH
•  Versicherungsservice MFA GmbH
•  S-Finanzvermittlung und Beratung GmbH
•  Versicherungkammer betriebliche 

Vorsorge GmbH

Kunden- und Vertriebsmanagement

•  Inverso Gesellschaft für innovative Versi-
cherungssoftware mbH

•  VKBit Betrieb GmbH

Dienstleistungen für Datenverarbeitung

•  SVM GmbH Erfassung der Versicherungsverträge, 
 Erstellung von Angeboten zu Ver-
sicherungsprodukten, Bereit stellung der 
Verträge als digitales Vertragsarchiv

•  MediRisk Bayern Risk- und Rehama-
nagement GmbH

Risiko- und Rehabilitationsmanagement

Externe Unternehmen

•  Dienstleistungsunternehmen für Daten-
verarbeitung

EDV-Dienstleistungen

•  Concentrix Services (Germany) GmbH
•  Ratiodata SE
•  Deutsche Post E-POST Solutions GmbH
•  viadico GmbH

Policierung, Leistungs- und Vertragsbe-
arbeitung

•  medizinische Gutachter
•  medizinische Berater
•  Medicproof GmbH

Erstellung und Überprüfung 
von(ärztlichen)  Gutachten, Beratung, 
Rehabilitationsmanagement

•  Actineo GmbH Einholen von ärztlichen Behandlungsunter-
lagen und Regressprüfung

•  Anbieter medizinischer Produkte und 
Dienstleistungen

Heil- und Hilfsmittelversorgung, Heilbe-
handlungen und Reha-Maßnahmen 

•  Majorel Wilhelmshaven GmbH Servicecenter für telefonische Auskünfte, 
Vertrags bearbeitung Riester und Kraftfahrt. 
Angebots bearbeitung Kranken, Leben, 
HUS, KFZ und Unfall.

•  T.D.M. Telefon-Direkt-Marketing GmbH
•  AlphaStudents GmbH

Servicecenter für telefonische Auskünfte 
und  Vertragsbearbeitung Unfall 
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•  VöV Rückversicherung KöR
•  General Reinsurance AG
•  Münchener Rückversicherungsgesell-

schaft AG
•  Deutsche Rückversicherung AG
•  E+S Rückversicherung AG
•  Swiss Re Europe S.A., Niederlassung 

Deutschland
•  Allgemeiner Kommunaler Haftpflicht-

schaden-Ausgleich

Rückversicherung

•  Verband der Privaten Krankenversiche-
rung e.V.

Poolprüfungen

•  Info Partner KG
•  Creditreform
•  infoscore Consumer Data GmbH
•  ClariLab GmbH & Co. KG
•  SCHUFA Holding AG
•  Deutsche Post Adress GmbH & CoKG

Auskünfte aus Auskunftsdatenbanken, 
Bonitätsprüfungen

•  COMPASS Private Pflegeberatung GmbH
•  Deutsche Assistance Service GmbH
•  RehaAssist Deutschland GmbH

Assistance-Leistungen

•  ProTect Versicherung AG
•  Cardif Allgemeine Versicherung

Restkreditversicherung, Gemeinsame Be-
treuung von Kunden

•  IDnow GmbH Identifizierungsleistung

•  Assekuradeure Abschluss und Verwaltung von Versiche-
rungsverträgen, Einzug und  Verwaltung von 
Prämien, Schadenregulierung

•  Steuerberater, Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss / Wirtschaftsprüfung

•  SPS Germany GmbH Druck und Versand

Stand: 01.04.2024

Datenschutzinformationen nach Art. 12 ff. DSGVO  
(vormals „Merkblatt zur Datenverarbeitung“)

Stand: 15. 04. 2025 EU, SAP-Nr. 334810; 04 / 25 ek

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch die Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft und die Union Krankenversi-
cherung Aktiengesellschaft und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Union Reiseversicherung Aktiengesellschaft
Maximilianstr. 53
80530 München
E-Mail-Adresse: reiseservice@urv.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter: datenschutz@ukv.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Ver-
haltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versi-
cherungswirtschaft“ („Code of Conduct“) verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für 
die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter www.urv.de /  
datenschutz-downloads oder www.ukv.de /  datenschutzdownloads abrufen.
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei ge-
machten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese 
Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungs-
stellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist oh-
ne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.
Die Daten aller mit uns bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesam-
ten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, 
-ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche 
und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversi-
cherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art.  9 Absatz 2 a) 
in Verbindung mit Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, 
erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Absatz 2 j) DSGVO in Verbindung mit § 27 BDSG.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu 
wahren (Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO).

Unsere berechtigten Interessen bestehen u. a. in der Wahrung unternehmerischer und wirt-
schaftlicher Belange oder in der Verbesserung der Kundenbeziehungen bis hin zur Durch-
setzung rechtlicher Ansprüche.
Dies kann insbesondere erforderlich sein:
–   zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
–   zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der 

Unternehmen des Konzerns Versicherungskammer Bayern und deren Kooperationspart-
ner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,

–   zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanaly-
sen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

–   Zur Entwicklung und zum Training von KI-Systemen, vgl. Art.  3 Nr.  1 der EU-KI – VO 
(KI – Verordnung). Unser berechtigtes Interesse liegt insbesondere in der Entwicklung 
von solchen Systemen, sowie darin neue Systeme und Funktionalitäten für Nutzer eines 
Dienstes zu entwickeln, ein Dialogsystem anzubieten (z. B. Chatbot), unsere Produkte 
oder Dienstleistungen zu verbessern oder deren Sicherheit zu erhöhen, sowie betrüge-
rischen Inhalte und Verhaltensweisen zu erkennen.

–   Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von 
versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur 
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

–   Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung interner Analysen, 
Auswertungen und Statistiken, um darauf aufbauend u. a. unsere Produkte, Prozesse 
oder den Vertrieb zu verbessen.

–   Soweit es möglich und angemessen ist, werden personenbezogene Daten auch zur 
Erreichung der oben genannten Zwecke pseudonymisiert oder anonymisiert.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtun-
gen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-
pflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen 
in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 c) 
DSGVO.
Neben der klassischen Kundenbetreuung bieten wir Ihnen oftmals die freiwillige Möglichkeit 
an, weitere Serviceangeboten von uns zu nutzen (u. a. Werbemailing, Kontaktaufnahme zur 
Information, Analysezwecke zur individuellen Angebotserstellung). Diesbezüglich verarbei-
ten wir Ihre personenbezogenen Daten zweckgebunden im Rahmen der erteilten Einwilli-
gung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verar-
beiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen 
(Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten 
an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko 
oder den Versicherungsfall machen kann.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, 
verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten 
Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und 
Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Einzelne Unternehmen in unserer Unternehmensgruppe „Konzern Versicherungskammer“ 
übernehmen zentral für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen verschiedene Aufga-
ben der Datenverarbeitung. So können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von An-
schriftendaten oder von Erklärungen, die mehrere Unternehmen unserer Gruppe betreffen 
(z. B. Einwilligungen oder Widerrufe) für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung durch ein 
Unternehmen oder mehrere Unternehmen unserer Gruppe gemeinsam verarbeitet werden. 
Soweit wir auf Basis der Würdigung der Umstände annehmen dürfen, dass Sie Post, E-Mails 
oder Zahlungen nicht an das für Ihr Anliegen zuständige Konzernunternehmen adressiert 
haben, bemühen wir uns in bestimmten Fällen fehladressierte Post und E-Mail-Eingänge 
sowie Zahlungen innerhalb des Konzerns an das zuständige Unternehmen weiterzuleiten.
Des Weiteren kann es Fälle geben, in denen wir zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
(z. B. aus dem Geldwäschegesetz) oder auf Basis berechtigter Interessen Daten an andere 
Gesellschaften der Gruppe weitergeben.
Die Übersicht, welche Unternehmen an einer zentralen oder gemeinsamen Datenverarbei-
tung teilnehmen, erhalten Sie in der Dienstleisterliste vor Vertragsschluss. Die jeweils aktu-
ellste Version der Dienstleisterliste finden Sie auf der Webseite Ihres Versicherers.
Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen zur Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe 
und zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte nach der DSGVO an das Unternehmen, mit 
dem Sie einen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil 
externer Dienstleister.
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister sowie Katego-
rien von Dienstleistern, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen beste-
hen, können Sie in der jeweils aktuellen Version unserer Internetseite unter www.urv.de /  
datenschutz-downloads oder www.ukv.de /  datenschutz-downloads entnehmen oder beim 
Verantwortlichen für die Datenverarbeitung anfordern.
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Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermit-
teln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversi-
cherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden)

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke 
nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 
die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicher-
fristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte
Ihnen stehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte als betrof-
fene Person zu, die Sie uns gegenüber geltend machen können:
Auskunft: Sie sind berechtigt, im Rahmen von Art.  15 DSGVO von uns eine Bestätigung 
darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies 
der Fall, sind Sie im Rahmen von Art. 15 DSGVO ferner berechtigt, Auskunft über diese per-
sonenbezogenen Daten sowie bestimmte weitere Informationen (u. a. Verarbeitungszwecke, 
Kategorien personenbezogener Daten, Kategorien von Empfängern, geplante Speicherdauer, 
die Herkunft der Daten, den Einsatz einer automatisierten Entscheidungsfindung und im 
Fall des Drittlandtransfer die geeigneten Garantien) und eine Kopie Ihrer Daten zu erhalten.
Berichtigung: Sie sind berechtigt, nach Art. 16 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die 
über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen, wenn diese unzutreffend 
oder fehlerhaft sind.
Löschung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu 
verlangen, dass wir Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich löschen. Das 
Recht auf Löschung besteht u. a. nicht, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten erforderlich ist für (i) die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und In-
formation, (ii) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (z. B. gesetz-
liche Aufbewahrungspflichten) oder (iii) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen.
Einschränkung der Verarbeitung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von 
Art. 18 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten einschränken.
Datenübertragbarkeit: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO 
von uns zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format übergeben oder an einen Dritten zu übermitteln.
Widerruf: Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken 
der Direktwerbung zu widersprechen.
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe er-
geben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde: Sie sind berechtigt, unter den 
Voraussetzungen von Art.  77 DSGVO Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet 
eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs.
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 18 00 93-0
Telefax: +49 (0) 981 18 00 93-800
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Wir empfehlen Ihnen allerdings, sich mit Ihrem Anliegen zunächst immer an unseren Da-
tenschutzbeauftragten zu wenden.
Ihre Anträge über die Ausübung Ihrer Rechte sollten nach Möglichkeit in Textform an die 
unter „Verantwortlicher für die Datenverarbeitung“ genannte Anschrift mit dem Zusatz  – 
Datenschutzbeauftragter – gerichtet werden.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur Unterstüt-
zung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungs-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch 
bestimmter personenbezogener Daten mit dem Anbieter des HIS erforderlich.
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des Anbieters. 
Diese finden Sie auf unserer Webseite unter www.vkb.de /  datenschutz-his.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Scha-
denfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des 
Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforder-
lichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag 
benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsprüfung
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der Boni-
tätsprüfung sowie zur Verifizierung Ihrer Adresse (Prüfung auf Zustellbarkeit) und um Infor-
mationen zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos auf Basis mathematisch-statistischer 
Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten zu erhalten an die infoscore Consumer 
Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlun-
gen sind Artikel 6 Absatz 1 b) und Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. Übermittlungen auf 
der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die 
Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Detaillierte Informationen zur ICD im Sinne des Artikels 14 DSGVO, d. h. Informationen 
zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum 
Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. entnehmen Sie 
bitte dem Merkblatt „Information gem. Art.  14 DSGVO über die infoscore Consumer Data 
GmbH („ICD“), das Sie unserer Homepage unter www.urv.de /  datenschutz-downloads oder 
www.ukv.de /  datenschutz-downloads entnehmen oder beim Verantwortlichen für die Daten-
verarbeitung anfordern können.

Datenübermittlung in ein Drittland
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums – EWR) findet nur statt, soweit die Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO vorliegen.
Dies bedeutet zum Beispiel, dass dem Drittstaat durch die EU-Kommission ein angemesse-
nes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder angemessene Datenschutzgarantien (z. B. EU-
Standardvertragsklauseln) in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes vorhanden sind.
In Ausnahmen für bestimmte Fälle können Datenverarbeitungen z. B. auch mit Ihrer Einwil-
ligung, aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses oder zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen erfolgen.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befragen, ent-
scheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen oder die Kündigung des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlende Ver-
sicherungsprämie.
Unsere automatisierten Entscheidungen sind auf statistische Datenmodelle und Exper-
tenwissen gestützt, die kontinuierlich weiterentwickelt werden und die Basis unserer 
Risikoprüfung bilden. Sie beruhen auf von uns vorher festgelegten Regeln zur Prüfung 
und Gewichtung der Informationen. Diese Regeln werden auch von unseren Service-Mit-
arbeitern im Fall des Versicherungsabschlusses per Telefon oder bei Vertragsänderungen 
angewendet.
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag gespeicherten Daten 
sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen sowie aufgrund der mit Ihnen ge-
troffenen vertraglichen Vereinbarungen, wie dem Versicherungsvertrag und den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten 
Regeln zur Gewichtung der Informationen.
Sie haben das Recht, diese automatisierten Entscheidungen von einer Person überprüfen zu 
lassen, Ihren eigenen Standpunkt darzulegen und die Entscheidung anzufechten.

Änderung der Datenschutzhinweise
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzinformationen jederzeit zu ändern. Etwa-
ige Änderungen werden durch Veröffentlichung der geänderten Datenschutzinformationen 
auf unserer Webseite bekannt gemacht. Soweit nicht ein anderes bestimmt ist, werden sol-
che Änderungen sofort wirksam. Bitte prüfen Sie daher regelmäßig unsere Webseite (www.
urv.de /  datenschutz-downloads oder www.ukv.de /  datenschutz-downloads), damit Ihnen die 
jeweils aktuelle Version der Datenschutzinformation vorliegt.


